
 

Einwohnergemeinde Müntschemier 
 

ERGEBNIS DER URNENABSTIMMUNG 

VOM 28. APRIL 2024 
 
Gestützt auf die Bestimmungen des Organisationsreglements und des 
Reglements über Urnenwahlen und -abstimmungen der Einwohner-
gemeinde Müntschemier vom 27. Mai 2002 geben wir das Ergebnis 
folgender Gemeindevorlage bekannt: 
 

Zahl der Stimmberechtigten: 858 
Ungültige briefliche Stimmabgaben: 4 

Gültige Stimmrechtsausweise: 355 

Stimmbeteiligung in Prozenten: 41.4% 
 
 
 
 

VORLAGE 1 

 

Wollen Sie das Projekt Mehrzweckgebäude Muttli mit folgenden 

Bestandteilen annehmen: 

  

a.) Genehmigung des Baurechts der Teilfläche der Parzelle 420 

(Muttli) für 30 Jahre an die GU Immoos AG und Ermächtigung des 

Gemeinderates zum Abschluss des Baurechtsvertrags. 

  

b.) Genehmigung Verpflichtungskredit von CHF 300’000 zur Er-

schliessung der Parzelle 420 (Muttli). 

  

c.) Genehmigung von wiederkehrenden Mietausgaben für das 

Mehrzweckgebäude Muttli von CHF 346’160 pro Jahr was einem 

Verpflichtungskredit von CHF 8’654’000 bei einer Mietdauer von 

25 Jahren entspricht und Ermächtigung des Gemeinderates zum 

Abschluss des Mietvertrags mit der GU Immoos AG. 

  

d.) Genehmigung Kaufrecht des Mehrzweckgebäudes Muttli und 

Ermächtigung des Gemeinderates zum Abschluss des Kaufvor-

vertrags mit der GU Immoos AG. 

  

e.) Aufhebung des Kredits vom 9. Februar 2020 über 4.7 Millionen 

Franken für den Neubau Mehrzweckgebäude Muttli und Abrech-

nung.  

 
Gesamtzahl der eingelangten Stimmzettel: 355 
Leere Stimmzettel: 7 
Ungültige Stimmzettel: 0 
Gültige Stimmen: 348 
 
Ja-Stimmen: 189 
Nein-Stimmen: 159 

Die Vorlage gilt somit als angenommen. 

 



 

VORLAGE 2 

 

Wollen Sie den Kredit über CHF 1'400’000 für den Kauf inklusive 

dem Bezugsaufwand der Liegenschaft Industriezone 2 bewilligen 

und den Gemeinderat ermächtigen, den Kaufvertrag abzuschlies-

sen? 

 
Gesamtzahl der eingelangten Stimmzettel: 355 
Leere Stimmzettel: 0 
Ungültige Stimmzettel: 0 
Gültige Stimmen: 355 
 
Ja-Stimmen: 278 
Nein-Stimmen: 77 

Die Vorlage gilt somit als angenommen. 

 

 
Beschwerden in Abstimmungssachen sind binnen dreissig Tagen beim 
Regierungsstatthalteramt Seeland in Aarberg zu erheben. Im Übrigen 
wird auf die Bestimmungen des Organisationsreglements und des 
Reglements über die Urnenwahlen und -abstimmungen verwiesen. 
 
Müntschemier, 28. April 2024 
 

Der Stimm- und Wahlausschuss 

 

 


